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RS OGH 1995/11/8 7Ob638/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1995

Norm

KO §24

Rechtssatz

Der Masseverwalter ist durch den auf Grund des Gesetzes erfolgten Eintritt in bestehende Bestandverträge nur an

solche Nebenabreden gebunden, die sich auf den zu schützenden Bestandvertrag selbst beziehen, nicht aber auch an

solche, die nicht das in Bestand genommene Objekt betreffen.
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